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Widmung des Straßenteilstücks zwischen dem Oranienplatz und dem 
Grundstück "Obernhofer Straße 32" in Nassau für den öffentlichen Verkehr 
gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) 
 
 
Sachverhalt: 
Zwischen dem eigentlichen Oranienplatz und dem Grundstück Obernhofer Str. 32 
(Flur 19, Flurstück 1685/4) verläuft ein Straßenteilstück (Sackgasse), welches nicht 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt. Dieses Straßenteilstück wird schon 
seit Jahren tatsächlich durch den öffentlichen Verkehr genutzt.   
 
Eine förmliche Widmung für den öffentlichen Verkehr, die den Anforderungen des 
Straßenrechts genügt, ist nach der Aktenlage und den Erkenntnissen der Verwaltung 
für dieses Straßenteilstück oberhalb des eigentlichen Oranienplatzes bisher nicht 
nachweisbar. Seit dem Inkrafttreten des Landesstraßengesetzes (LStrG) im April 
1963 ist eine Widmung durch schlüssiges Verhalten nicht mehr möglich, sondern 
eine Widmung erfordert die Einhaltung bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen. 
Diese sind in § 36 LStrG im Einzelnen geregelt. Die Tatsache,  dass eine Straße  
schon seit Jahren tatsächlich durch den öffentlichen Verkehr nutzbar ist und genutzt 
wird, reicht für eine straßenrechtliche Widmung nicht aus. Diese tatsächliche 
öffentliche Nutzung führt lediglich dazu, dass es sich um eine öffentliche Straße im 
Sinne des Straßenverkehrsrechts (StVO) handelt, auf den die Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts Anwendung finden.   
 
Durch den Widmungsakt wird eine Straße zur „öffentlichen Straße“ im Rechtssinne, 
d.h. es wird an ihr der sog. Gemeingebrauch begründet (jedermann darf die Straße 
im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften nutzen, § 34 Abs. 1 Satz 1 
LStrG). Hinsichtlich der mit einer Widmung verbundenen Rechtsfolgen wird zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage vom 
23.07.2019 betr. die Widmung der „Arnsteiner Straße“ verwiesen.   
 
Die Widmung zur öffentlichen Straße setzt neben einem Beschluss des Stadtrates 
den Erlass   einer  Widmungsverfügung  (Allgemeinverfügung) voraus, die   öffentlich  
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bekanntzumachen ist. Erst hierdurch erlangt eine Widmung ihre rechtliche 
Wirksamkeit.  
 
Die Verwaltung empfiehlt von daher, aus Gründen der Rechtssicherheit die Widmung 
des o.a. Straßenteilstücks entsprechend den rechtlichen Anforderungen 
nachzuholen. 
 
Der Inhalt der Widmung wurde intern mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Das zwischen dem „Oranienplatz“ und dem Grundstück Obernhofer Str. 32 (Flur 19, 
Flurstück 1685/4) verlaufende Straßenteilstück (Flur 19, Flurstück 1689/7 teilweise) 
wird gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG)  als Gemeindestraße (§ 3 Nr. 3 a 
LStrG) dem uneingeschränkten öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
In Vertretung: 
 
 
Birk Utermark 
Beigeordneter 
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